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Der Abschlussprüfer und das IKS

Wussten Sie, dass es dem Abschlussprüfer erlaubt ist, Prüfungshandlungen zu
reduzieren, wenn das Ergebnis der IKS-Existenzprüfung es ermöglicht? Da in
der Schweiz „nur“ die Existenz aber nicht wie in den USA die Wirksamkeit des
IKS (Internen Kontrollsystems) geprüft werden muss, gibt es immer wieder
Fehlschlüsse über den Prüfungsumfang und das -vorgehen. Im Grunde ist aber
alles klar geregelt – im Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung. Der
Abschlussprüfer ist angehalten, die eigentlichen Kontrollen auf Unternehmens-
und Proessebene zu prüfen. Er muss also im Rahmen seiner Tätigkeit
weitreichende Systemprüfungen durchführen, damit er feststellen kann, ob das
IKS auch dauernd funktioniert und die Kontrollen auch tatsächlich greifen.
Aber! „Sollte die Unternehmensleitung selbst Funktionsprüfungen der
Kontrollen anordnen und durchführen, so kann sich der Abschlussprüfer darauf
abstützen, ohne die Einhaltung der Kontrollen selbst zu prüfen. Dies setzt
jedoch voraus, dass die Durchführung dieser, von der Unternehmensleitung
angeordneten, Funktionsprüfungen dokumentiert ist.“ Es kann sich somit
doppelt lohnen, den Kontrollplan vollständig und sorgfältig mittels einer
zweckmässigen Software umzusetzen. Einerseits erzielt das IKS so tatsächlich
Wirkung, und andererseits verringert sich die Rechnung des Abschlussprüfers.
Praxis Tipp: Die Umfrageteilnehmenden am Audit Cost Survey des @CFO Forum
Schweiz haben auf die Frage „Welche Massnahmen eignen sich zur Optimierung
der Audit-Kosten“ wie folgt geantwortet:

Eine termingerechte Bereitstellung der zu prüfenden Unterlagen1.
Verbesserung des Internen Kontrollsystems (IKS)2.

Wenn Sie die zur Prüfung bereiten Unterlagen laufend sofort – anstatt
erst nach dem Jahresabschluss – auf einem Dokumentmanagementsystem
hinterlegen, auf welches der Prüfer Zugang hat, sind die Prüfungshandlungen
eventuell günstiger zu haben. Beim IKS: Zeigen Sie, dass es lebt! Ein
Kontrollsystem lebt nur, wenn nachweislich die Kontrollen verbindlich und
verlässlich durchgeführt werden. Und wenn das IKS eine sorgfältige
Oberleitung der Organisation befördern soll, muss der Nachweis laufend IT-
gestützt erfolgen.
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